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N I E D E R S C H R I F T 
über die 05. Sitzung des Dürrröhrsdorf-Dittersbacher Gemeinderates 

(Öffentlich) 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 24.05.2022 
Sitzungsbeginn: ÖFFENTLICHER TEIL 19:30 Uhr 
Sitzungsende: ÖFFENTLICHER TEIL 21:05 Uhr    
Ort, Raum:  Feuerwache Wünschendorf, Zum Sportplatz 1 
 
Anwesende Mitglieder 
 
Mitglieder des Gemeinderates (GR) / Ortsvorsteher (OV) 
 
Bürgermeister Timmermann, Jens-Ole 
 
GR     Herr Steglich, Robin GR Herr Steglich, Michael   
GR/OV Frau Giel, Siglinde  GR Herr Heinrich, Thomas     
GR  Frau Friebe, Anne   GR Frau Rodehüser-Hausch, Franziska 
GR  Herr Eisold, Thomas   GR Herr Ehrentraut, Ralph 
OV    Frau Brandt, Iris    GR Herr Schmidt, Marcus 
GR  Frau Adrian, Manja  GR Herr Kochbeck, Christian 
GR/OV   Herr Stettinius, Armin ab 20:35 Uhr zu TOP 9  
 
Gäste:    1 Einwohner  
  Herr Göbel, Steffen (WAZV Mittlere Wesenitz Stolpen) zu TOP 6 
  Herr Wanschura, Till (Geschäftsführer Musikschule Sächs. Schweiz e.V.) 
                  zu TOP 12 N.Ö. Teil 
Verwaltung Frau Nathau, Steffi  Schriftführerin 
  Herr Weber, Torsten Kämmerer 
  Herr Walter, Christian Haupt- und Bauamtsleiter 
     
Abwesende Mitglieder 
 
GR/OV Herr Kreisl, Thomas   (entschuldigt) 
GR  Herr Prof. Dr. Braun, Hubert  (entschuldigt - Urlaub) 
GR    Herr Teubner, Sven   (entschuldigt - Urlaub)   
GR    Herr Gelbrich, Holger       (entschuldigt) 
OV   Herr Blut, Patrick 
OV  Herr  Fitterer, Renè 
 
Bis TOP 8 sind 11 Gemeinderäte und der BM anwesend 
ab TOP 9 sind 12 Gemeinderäte und der BM anwesend 
 
Tagesordnung: öffentlich 
 
TOP 1  Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung 
TOP 2  Protokollkontrolle 
TOP 3  Bericht des Bürgermeisters 
TOP 4   Fragen und Anregungen der Gäste 
TOP 5  Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses vom 28.02.2017 zur 7. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach - Be-
schluss 
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TOP 6  Erschließungsvertrag zwischen der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach, 
  dem WAZV Mittlere Wesenitz Stolpen und der VIVO Grundbesitz GmbH & 
  Co. KG Dresden zum B-Plan „Fischbacher Straße“ im OT Wilschdorf -  
  Beschluss 
TOP 7  Zustimmung zur LEADER-Entwicklungsstrategie 2023 – 2027 der  
  LEADER-Region „Sächsische Schweiz“ – Beschluss 
TOP 8 Antrag Wählergemeinschaft Ehrenamt Feuerwehr - Erstellung  

Maßnahmenliste - Beschluss 
TOP 9  Vorstellung Frühwarnsystem „Kommunale Haushalte“ - Information 
TOP 10  Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen –  

Beschlüsse 
TOP 11 Fragen und Anregungen der Gemeinderäte und Ortsvorsteher 
 
Im Anschluss folgt ein NICHTÖFFENTLICHER TEIL. 
 
TOP 1   Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung 
 
Der Bürgermeister Herr Timmermann leitet als Vorsitzender die 05. Sitzung des  
Dürrröhrsdorf-Dittersbacher Gemeinderates 2022 und begrüßt alle Gemeinderäte/-innen, 
Ortsvorsteher/-innen sowie die Gäste. Er stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht 
eingeladen wurde.  
Es sind 11 Gemeinderäte/-innen und der Bürgermeister anwesend, der Gemeinderat  
ist beschlussfähig. 
 
Die kompletten Sitzungsunterlagen wurden über das RIS übersandt. BM verliest die TO, wel-
che einstimmig angenommen wird. 
 
TOP 2   Protokollkontrolle 
 

- das Protokoll vom 26.04.2022 wurde mit Hinweisen, mehrheitlich bestätigt  
- GR/OV Frau Giel und GR Frau Friebe werden vom Gemeinderat bestimmt, das heu-

tige als auch künftig die GR-Protokolle zu unterzeichnen 
 
TOP 3   Bericht des Bürgermeisters 
 

 Personal; am 03.05.2022 fand ein Personalgespräch für die Stelle als Erzieher statt, 
über eine Zeitarbeitsfirma wurde ein Erzieher zum 01.06.2022 bei der Gemeinde ein-
gestellt, welcher in der Kita Wilschdorf und Stürza als Springer tätig sein wird 

 Tourismus; am 03.05.2022 tagte der Tourismusverband, hier wurde ein neues Leit-
bild beschlossen 

 B-Plan „Fabrikstraße“; (ehemals Wärmekeramik Herbst) am 05.05.2022 fand ein Ge-
spräch mit dem Investor statt, der Stadtentwicklungsplan liegt momentan beim  
Ortschaftsrat zur Anhörung, in den folgenden GR-Sitzungen gibt es dazu weitere In-
formationen 

 FFW; am 07.05.2022 fand in Wilschdorf die Jahreshauptversammlung statt 
 HA-Sitzung; fand am 10.05.2022 in der Heimatstube in Wilschdorf statt, es wurden 

zwei Beschlüsse gefasst: 
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Beschluss Nr.: 16/2022 
Der Hauptausschuss beschließt, das Einvernehmen zum Bauantrag für das Vorhaben Umbau 
des Dorfgemeinschaftshauses Stürza zur Kindertagesstätte – Gemarkung Stürza – Flurstück 
43/1 – Eschenweg 1, zu erteilen. 
 
Der Beschluss wird mit 6 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 

 
Beschluss Nr.: 17/2022 
Der Hauptausschuss beschließt die Erteilung des Auftrages für die Ingenieur- 
Leistungen im Leistungsbild Technische Ausrüstung – Heizung/Lüftung/Sanitär – Leistungs-
phase 3 – 8 – im Rahmen des Bauvorhabens „Umbau Dorfgemeinschaftshaus Stürza zur 
Kindertagesstätte“ an das Planungsbüro Hühne GmbH, Steinplatz 6a, 01796 Pirna.  
Zuschlagssumme: 40.309,87 EUR (brutto) 

 
Der Beschluss wird mit 6 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 

 
 Widmung Straßen; am 12.05.2022 fand ein weiterer Erörterungstermin mit den Ort-

schaftsräten zum Thema „Öffentliche Wege“ im Gemeindegebiet statt, in den nächs-
ten Gemeinderatssitzungen folgen dann weitere Informationen und Beschlüsse 

 
      Termine: - 21.05.2022 Jahreshauptversammlung in Porschendorf 

- 07.06.2022 Hauptausschusssitzung  
 - 21.06.2022 Gemeinderatssitzung 
   

TOP 4   Fragen und Anregungen der Gäste 
 
Fragen gab es zu: 

1. Einem Antrag auf Kauf eines Grundstücks in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, bei dem   
es Unstimmigkeiten zum Verfahrensablauf geben soll. 

 2.   Marktplatzgestaltung und hier insbesondere zum Spielplatz und zum Jahrmarkt. 
  
BM Herrn Timmermann sichert die schriftliche Beantwortung der Fragen zu.  
 
TOP 5 Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses vom 28.02.2017 zur 7. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dürrröhrs-
dorf-Dittersbach - Beschluss 

 
 die Thematik wurde im HA als auch im GR vorberaten, es folgt der Beschluss  

 
Beschluss Nr.: 28/2022 
 
Der Gemeinderat beschließt die Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses vom 28.02.2017 
zur 7. Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dürrröhrsdorf-
Dittersbach vom 05.09.2000 mit seiner 1. - 6. Änderung um den nachfolgend aufgeführten 
Änderungsbereich: 
 
Änderungsbereich 3: 
Das derzeit im FNP als Grünland ausgewiesene Flurstück 403/5 der Gemarkung Dobra soll in 
eine Fläche für den Gemeinbedarf umgewidmet werden. 
 
Der Beschluss wird mit 12 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 
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TOP 6  Erschließungsvertrag zwischen der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dit-

tersbach, dem WAZV Mittlere Wesenitz Stolpen und der VIVO 
Grundbesitz GmbH & Co. KG Dresden zum B-Plan „Fischbacher 
Straße“ im OT Wilschdorf - Beschluss 

 
 die Thematik wurde im HA vorberaten, Herr Göbel führte zwischenzeitlich ein klären-

des Gespräch mit den Erschließungsträgern, am 01.06.2022 solle der Vertragsent-
wurf auf der Tagesordnung des WAZV Stolpen stehen 

 es gibt keine Einwände, es folgt der Beschluss 
 
Beschluss Nr.: 29/2022 
 
Der Gemeinderat beschließt den Abschluss des Erschließungsvertrages für das B-Plange-
biet „Fischbacher Straße“ zwischen den oben genannten Vertragsparteien in der Fassung 
laut Anlage. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, alle damit zusammenhängenden Schritte einzuleiten. 
 
Der Beschluss wird mit 12 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 
 
TOP 7  Zustimmung zur LEADER-Entwicklungsstrategie 2023-2027 der  
                     LEADER-Region „Sächsische Schweiz“ - Beschluss 
 
BM Herr Timmermann erläutert den Beschlussvorschlag.  
 
GR Frau Adrian fragte, wie viele Anträge durch die Gemeinde bereits gestellt wurden 
und ob es konkrete Projekte gäbe? 
Es gibt noch keine speziellen Projekte, jedoch sei die Marktplatzstudie und der Spielplatz 
über das LEADER-Entwicklungskonzept gefördert, berichtet BM Herr Timmermann. 
 
Beschluss Nr.: 30/2022 
 
Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach erteilt ihre Zustimmung zur LEADER-Entwicklungs-
strategie 2023 – 2027 der LEADER-Region „Sächsische Schweiz“ und wird sich an deren 
Umsetzung beteiligen. 
 
Der Beschluss wird mit 12 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 
 
TOP 8  Antrag Wählergemeinschaft Ehrenamt Feuerwehr – Erstellung 

Maßnahmeliste - Beschluss 
 

 GR Herr Heinrich, Thomas spricht nochmals über o.g. Antrag 
 es gibt Meinungsverschiedenheiten zur Beschlussfassung 
 BM fragt, ob der Beschluss heute gefasst werden soll oder nicht 
 Abstimmungsergebnis: Der Beschlussvorschlag wird mit 10 Ja-Stimmen und 2 

Stimmenthaltungen vertagt    
 
TOP 9  Vorstellung Frühwarnsystem „Kommunale Haushalte“ –  
                     Information 
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 Herr Weber stellt das Frühwarnsystem ausführlich dem GR vor, Fragen wurden be-
antwortet 

 
TOP 10  Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-

gen - Beschlüsse 
 
BM Herr Timmermann erläutert alle drei Beschlussvorschläge nacheinander.  
 
Beschluss Nr.: 31/2022 
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Geldspenden in 
Höhe von 1.220,00 € gemäß Anlage 1. 
 
Der Beschluss wird mit 13 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 
 
Beschluss Nr.: 32/2022 
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Geldspende in  
Höhe von 200,00 € gemäß Anlage 2. 
 
Der Beschluss wird mit 13 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 
 
Beschluss Nr.: 33/2022 
 
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Geldspende in   
Höhe von 1.408,58 € gemäß Anlagen 3 und 4. 
 
Der Beschluss wird mit 10 Ja-Stimmen, einstimmig, gefasst. 
 

Befangenheit: 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO waren 3 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
Namentliche Benennung: 
Frau Anne Friebe Frau Manja Adrian 

Herr Christian Kochbeck  
 
 
TOP 11  Fragen und Anregungen der Gemeinderäte und Ortsvorsteher 
 

 im OT Wünschendorf, an der Ringstraße am Brunnen fehle noch Rindenmulch,  
 auf dem Doberberg (im OT Wünschendorf) an der Schutzhütte finden illegale Feiern 

statt, hier müsse eine grundlegende Lösung gefunden werden; Eigentumsverhält-
nisse z.B. am Kriegerdenkmal seinen zu klären, evtl. ein Schild aufstellen -> Info an 
Bauhof 

 am Gebäude (DGH Wünschendorf) stellte der OR Wünschendorf einige Mängel fest, 
welche GR Frau Rodehüser-Hausch schriftlich festhalten und der Gemeinde zukom-
men lassen werde 

 Jahrmarkt; Unstimmigkeiten bei Kündigungen und Neuvergabe der Standplätze von 
Schaustellern und Händlern wurden geklärt -> BM schlägt vor, das Thema in den 
nächsten Hauptausschuss aufzunehmen, GR Herr Ehrentraut ergänzt, dass die Ge-
meinde sich eindeutig dazu positionieren müsse 
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 Gewässerpflege; wurde das damalige Angebot der Anwohner zum Treffen des Ar-
beitseinsatzes zum Thema Gewässerpflege durchgeführt -> ist noch nicht erfolgt 

 Homepage; die GV erhielt großes Lob für die Neugestaltung der Homepage der Ge-
meinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach, ein weiteres Dankeschön für die Übersendung der 
Anträge für die LEADER-Förderung kleinerer Projekte, so GR/OV Frau Giel, Problem 
sei jedoch, dass der Termin sehr kurzfristig sei und die Finanzierung bei Antragstel-
lung gesichert sein müsse 

 Haushalt; für den nächsten Haushaltsplan können schon jetzt kleinere Maßnahmen 
bei der Kämmerei angemeldet werden  

 Personal; bitte prüfen, ob die neu besetzte Stelle des Erziehers nicht unbefristet sein 
könne, Herr Walter begründet die Entscheidung 

 Förderung; bestehe für das Teichsanierungskonzept eine Förderung -> wurde extern 
gestellt 

 Herr Weber berichtet von den beschlossenen Tarifverhandlungen Erzieher, dies 
wirke sich im Haushalt in Höhe von 40 T€ bis 50 T€ aus   

 Fabrikstraße (ehem. Wärmekeramik); bitte im B-Plan fixieren, das barrierefreies 
Bauen bzw. behindertengerechtes Wohnen ermöglicht werde 

 
 
Ende der öffentlichen Beratung des Gemeinderates 21.05 Uhr. 
 
Die Gäste und Einwohner verlassen den Beratungsraum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........…………………  ………………..     ………………. 
Jens-Ole Timmermann  Anne Friebe     Siglinde Giel 
Bürgermeister   Gemeinderätin                  Gemeinderätin / Ortsvorsteherin  
     
 
 
         ......................   
Protokoll fertiggestellt am:  09.06.2022    Steffi Nathau   
         Schriftführerin  



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 05 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  

Datum: 21.06.2022 

Federführend: Hauptamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Berufung des Wehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Wilschdorf 
 

Gesetzliche Grundlage/-n: § 17 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBRKG), § 12 Abs. 4 der  
Feuerwehrsatzung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass der Bürgermeister den  
 
Kameraden Thomas Holdt 
 
zum Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wilschdorf mit Wirkung vom 
01.07.2022 für die Dauer von 5 Jahren beruft. 
 

Begründung: Kamerad Holdt wurde mehrheitlich mit 24 Stimmen gemäß § 12 Abs. 2 
i. V. m. § 15 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde in der 
Hauptversammlung am 07.05.2022 gewählt. 
 

Anlage/-n: Niederschrift zur Wahl des Wehrleiters und der Stellvertreter des 
Wehrleiters (nichtöffentlich) 
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Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 06 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  

Datum: 21.06.2022 

Federführend: Hauptamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Berufung der stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr 
Wilschdorf 
 
 

Gesetzliche Grundlage/-n: § 17 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBRKG), § 12 Abs. 4 der  
Feuerwehrsatzung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass der Bürgermeister  
 
den Kameraden Falko Teich und 
den Kameraden Lutz Bachofner 

 
als stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wilschdorf mit 
Wirkung vom 01.07.2022 für die Dauer von 5 Jahren beruft. 
 

Begründung: Kamerad Teich und Kamerad Bachofner wurden mehrheitlich mit 24 und 18 
Stimmen gemäß § 12 Abs. 2 i. V. m. § 15 der Feuerwehrsatzung der 
Gemeinde in der Hauptversammlung am 07.06.2022 gewählt. 

Anlage/-n: Niederschrift zur Wahl der Stellvertreter des Wehrleiters (nichtöffentlich) 
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Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 7 
 

☐ öffentlich    ☒ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  

Datum: 03.05.2022 

Federführend: Bürgermeister / Hauptamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

n 10.05.2022 Hauptausschuss - Vorberatung 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Nachbesetzung eines stellvertretenden Mitgliedes für den 
Hauptausschuss 
 

Gesetzliche Grundlage/-n: Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
i.V. mit der Hauptsatzung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach  
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Nachbesetzung eines stellvertretenden 
Mitgliedes für den beschließenden Hauptausschusses. Als Nachfolger wird Herr 
Ralph Ehrentrau bestimmt. 
 

Begründung: Herr Wolfgang Weiß ist mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2021 
ausgeschieden. Er war bis zum Ausscheiden als Gemeinderat stellvertretendes 
Mitglied im Hauptausschuss. 

Anlage/-n: Zusammensetzung Hauptausschuss vom 08.09.2020 
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Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Gemeinderäte einschl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 08 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  

Datum: 10.06.2022 

Federführend: Bauamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Vergabe von Ingenieurleistungen im Rahmen des Bauvorhabens 
„Umbau Dorfgemeinschaftshaus Stürza zur Kindertagesstätte“ 
Objektplanung  
 

Gesetzliche Grundlage/-n: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 2021 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von Ingenieurleistungen für die  
Objektplanung Leistungsphase 5 – 8 für das Bauvorhaben „Umbau des  
Dorfgemeinschaftshauses Stürza zur Kindertagesstätte“  
 
an Dipl.-Ing. (FH) Jens Kegel, Thomas-Mann-Str. 8, 01796 Pirna 
 
in Höhe von 92.092,48 EUR (brutto). 
 
 
 

Begründung: Das Planungsbüro Kegel wurde bereits mit der Objektplanung der Leistungs- 
phase 1 – 4 beauftragt. Die vorliegende Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
bildete die Grundlage für die Einreichung des Bauantrages. Die Berechnung  
des Honorars erfolgte anhand der derzeit gültigen Honorarordnung auf der  
Grundlage der aktuellen Kostenberechnung. Die gewählte Honorarzone III im 
unteren Honorarsatz ist dem technischen Umfang des Projektes angemessen.  

Anlage/-n: keine 
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Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 09 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  

Datum: 10.06.2022 

Federführend: Bauamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Vergabe von Ingenieurleistungen im Rahmen des Bauvorhabens 
„Umbau Dorfgemeinschaftshaus Stürza zur Kindertagesstätte“ 
Tragwerksplanung 
 

Gesetzliche Grundlage/-n: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 2021 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von Ingenieurleistungen für die  
Tragwerksplanung Leistungsphase 1 - 6 für das Bauvorhaben „Umbau des  
Dorfgemeinschaftshauses Stürza zur Kindertagesstätte“  
 
an Dipl.-Ing. (FH) Jens Kegel, Thomas-Mann-Str. 8, 01796 Pirna 
 
in Höhe von 28.057,15 EUR (brutto). 
 
 
 

Begründung: Das Planungsbüro Kegel wurde bereits mit der Objektplanung zum o.g. 
Bauvorhaben beauftragt. Die Tragwerksplanung macht sich insbesondere für 
die Errichtung des geplanten Anbaus an das Bestandsgebäude erforderlich.  
Die Berechnung des Honorars erfolgte unter Ermittlung der anrechenbaren 
Kosten aus der aktuellen Kostenberechnung. Die gewählte Honorarzone II im 
unteren Honorarsatz ist dem technischen Umfang des Projektes angemessen.  

Anlage/-n: keine 
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Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
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Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 10.3 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  
Datum: Gemeinderat 21.06.2022 

Federführend: Kämmerei 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 
 
Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 
☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 
☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 
☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 
☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 
 
Bezeichnung der Vorlage: Feststellung des Jahresabschlusses 2017 

 
Gesetzliche Grundlage/-n: § 88c Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)  

“Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss nach 
der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt spätestens bis 31. 
Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest.“ 
 

Beschluss: Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2017 der Gemeinde 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach mit seinen Bestandteilen und Anlagen fest. Dabei 
werden die Erleichterungsregelungen des § 88 Abs. 5 SächsGemO genutzt. 
Die wichtigsten Ergebnisse lauten wie folgt: 
 

 alle Angaben 
in EUR 

Ergebnisrechnung  
Ordentliches Ergebnis -20.181,50 
+Sonderergebnis 16.924,59 
=Gesamtergebnis -3.256,91 
  
Umgang mit dem Jahresergebnis  
Überschuss des ordentlichen 
Ergebnisses, der in die Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses eingestellt wird 

0,00 

Überschuss des Sonderergebnisses, 
der in die Rücklage aus 

 16.924,59 
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Überschüssen des 
Sonderergebnisses eingestellt wird 
Deckung des Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis durch 
Verrechnung mit dem Basiskapital 

-20.181,50 

Deckung des Fehlbetrages im 
Sonderergebnis durch Verrechnung 
mit dem Basiskapital 

0,00 

  
Umfang der Korrekturen in der 
Eröffnungsbilanz und von 
Jahresabschlüssen 
vorangegangener Haushaltsjahre 
durch Berichtigung der 
Ergebnisvorträge 

0,00 

  
Bilanzsumme 31.937.720,98 
  
 
Finanzrechnung 

 

Zahlungsmittelsaldo aus lfd. 
Verwaltung 

279.666,59 

+Zahlungsmittelsaldo aus 
Investitionstätigkeit 

-364.189,87 

+Zahlungsmittelsaldo aus 
Finanzierungstätigkeit 

-136.862,72 

=Änderung des 
Finanzmittelbestandes 

-221.386,00 

+Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen 

   -2.957,25 

Endbestand an Zahlungsmitteln 1.356.038,30 
  

 

 
Begründung: 

 
Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Der Beschluss ist der Rechtsaufsicht unverzüglich mitzuteilen 
und ortsüblich bekanntzugeben. Zudem ist der Jahresabschluss öffentlich 
auszulegen. 
 
Um die rückständigen Jahresabschlüsse schneller abschließen zu können, 
ermöglicht die Gemeindeordnung Erleichterungen bei den Jahresabschlüssen 
bis einschließlich 2020. So kann beispielsweise auf einen Rechenschafts-
bericht und auf Listen mit Angabe der Namen aller Ratsmitglieder verzichtet 
werden. 
 
Die Anwendung der Erleichterungsregelung ist nach einer Änderung der 
Sächsischen Gemeindeordnung nunmehr durch den Gemeinderat zu 
beschließen. 
 
Die zusätzlich ermöglichten Erleichterungen durch Änderung der Sächsischen 
Kommunalhaushaltsverordnung (März 2022) finden bei dem hier vorliegenden 
Jahresabschluss keine Anwendung. 
 

Anlage/-n: Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Befangenheit: 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 
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Abstimmungsverhalten: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 
 
 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
 
 



Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 11 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer:  
Datum: 10.06.2022 

Federführend: Bürgermeister 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

ö 21.06.2022 Gemeinderat 
☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 
Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☒ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 
☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 
☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 
☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 
☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 
 
Bezeichnung der Vorlage: Verwendung der Gelder aus der Versteigerungsaktion Dittersbacher 

Jahrmarkt 
 

Gesetzliche Grundlage/-n:  
 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass die Gelder aus der Versteigerungsaktion 
vom Dittersbacher Jahrmarkt für die Feierlichkeiten „1500 Jahre Dürrröhrsdorf 
+ Ditterbach“ verwendet werden. 

Begründung:  

Anlage/-n: Sitzungsbeschluss 05/2022 vom 19.05.2022 
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Befangenheit: 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 
  

  
 

Abstimmungsverhalten: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 
 
 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    Timmermann    (Siegel) 

Bürgermeister 
 
 



Ortschaftsrat 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 
 

Sitzungsbeschluß 05/2022 
 
 

Während der 32. Sitzung des 5. Ortschaftsrates Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

vom 19.05.2022 wurde zum TOP 7 Beschluß zum Versteigerungserlös beim 

Dittersbacher Jahrmarkt 2022 über folgenden Beschluß abgestimmt: 

 

Der Erlös aus der vorgesehenen Versteigerung anläßlich des Dittersbacher 

Jahrmarkts 2022 wird für die Vorbereitung und Durchführung des 

Theaterstücks „Der große Schatz auf der Schönen Höhe“ verwendet. 

 

Begründung: 

Gem. § 67 Pkt. 5 GemO ist die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen 

der Heimatpflege und des Brauchtums in der Ortschaft Aufgabe des Ortschaftsrats. 

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügt der Ortschaftsrat über zur Verfügung 

gestellte Haushaltsmittel. Darüber hinaus veranstaltet der Ortschaftsrat während des 

Dittersbacher Jahrmarkts eine Versteigerung. Den Erlös verwendet der Ortschaftsrat 

zur Umsetzung seiner Aufgaben. 

 

Abstimmergebnis: 

Zahl der Mitglieder im Ortschaftsrat (lt. Hauptsatzung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-

Dittersbach vom 28.05.2019): 7 

Anwesende Ortschaftsräte inkl. Ortsvorsteher: 5 

Anzahl der abgegebenen Stimmen: 5 

Anzahl der aufgrund § 20 SächsGemO ausgeschlossenen Mitglieder: 0 

Ja-Stimmen: 5 

Nein-Stimmen: 0 

Stimmenthaltungen: 0 

Der Beschluß wurde einstimmig angenommen. 

 

 

………………………………………………………… 

Armin Stettinius 
(Ortsvorsteher) 


